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§ 1 EisbBBV Geltungsbereich
 EisbBBV - Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.05.2020

1. (1)Diese Verordnung richtet sich an Eisenbahnunternehmen und gilt für den Bau und Betrieb von Eisenbahnen

und für den Betrieb von Schienenfahrzeugen auf Eisenbahnen auf normalspurigen Haupt- und Nebenbahnen im

Sinne des § 4 Abs. 1 und 2 des Eisenbahngesetzes 1957 (EisbG), BGBl. Nr. 60/1957, in der Fassung BGBl. I

Nr. 205/2013.

2. (2)Zusätzlich gelten die Bestimmungen

1. 1.des 1. Abschnitts (Allgemeines),

2. 2.der §§ 52 (Hand – Verschubsignale), 54 (Bremsprobesignale), 55 (Abfertigungssignale), 58 (Gefahrsignal)

und

3. 3.des 6. Abschnitts (Betriebsbedienstete)

1. (3)Die in voller Breite einer Seite gedruckten Bestimmungen dieser Verordnung gelten für Haupt- und

Nebenbahnen,

die auf der linken Hälfte einer Seite

nur für Hauptbahnen.

die auf der rechten Hälfte einer

Seite nur für Nebenbahnen.

1. (4)Die Bestimmungen für Neubauten gelten auch für umfassende Umbauten.

In Kraft seit 01.10.2014 bis 31.12.9999
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